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Leistungen

Quelle: Zuständigkeitsfinder Bocholt

Wenn Sie auf öffentlicher Verkehrsfläche ein Kraftfahrzeug führen wollen, benötigen Sie
eine Fahrerlaubnis, die Sie zum Führen dieses Fahrzeugs berechtigt.

Die erstmalige Erteilung einer Fahrerlaubnis beantragen Sie, wenn Sie bisher noch nicht im
Besitz einer Fahrerlaubnis sind. Spätere Erweiterungen Ihrer Fahrerlaubnis bauen hierauf
auf.

Fahrerlaubnisse werden in bestimmte Klassen unterteilt. Fahrerlaubnisse der Klassen AM,
A, A1, A2, B, BE, L und T werden unbefristet erteilt. Für die Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D und DE wird die Fahrerlaubnis längstens für fünf Jahre erteilt.

Für die erstmalige Erteilung Ihrer Fahrerlaubnis müssen Sie eine theoretische und
praktische Ausbildung in einer Fahrschule absolvieren. Außerdem müssen Sie eine
theoretische und eine praktische Fahrerlaubnisprüfung ablegen (Ausnahme bei der Klasse
L, hier nur theoretische Ausbildung und Prüfung).

Hinweis: Bereits mit Beginn der Ausbildung in der Fahrschule sollten Sie die Fahrerlaubnis
beantragen.

Den erforderlichen Antrag bei der für Ihren Wohnort zuständigen Fahrerlaubnisbehörde
können Sie frühestens sechs Monate vor Erreichen des für die gewünschte
Fahrerlaubnisklasse geltenden Mindestalters stellen. Die zuständige Stelle prüft
anschließend, ob Bedenken gegen Ihre Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen
bestehen. Liegen keine Bedenken vor, wird die Technische Prüfstelle mit der Prüfung Ihrer
Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen beauftragt.

Die Abnahme der theoretischen Prüfung kann frühestens drei Monate und die der
praktischen Prüfung frühestens einen Monat vor Erreichen des Mindestalters erfolgen.
Zwischen der praktischen und der theoretischen Prüfung muss mindestens ein Monat
Abstand liegen. Sie müssen die praktische Prüfung innerhalb von zwölf Monaten nach
Bestehen der theoretischen Prüfung ablegen. Ansonsten verliert die theoretische Prüfung
ihre Gültigkeit.

Wenn Sie diese Prüfungen nicht bestehen, können Sie sie in der Regel frühestens nach zwei
Wochen wiederholen. Die Anzahl der Wiederholungen ist nicht begrenzt.

Fahrerlaubnis
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 Kurztext

 Rechtsgrundlage(n)

 Erforderliche Unterlagen

 Voraussetzungen

 Kosten (Gebühren, Auslagen etc.)

 Verfahrensablauf

 Fristen

 Weiterführende Informationen

 Hinweise (Besonderheiten)

 Fachliche Freigabe


